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Datum 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Rat der Stadt Leverkusen  12.12.2022 Kenntnisnahme öffentlich 

Betreff:  

Festsetzung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren 2023 

Kenntnisnahme: 

Der Rat der Stadt Leverkusen nimmt die vom Verwaltungsrat der Technischen Betriebe 
der Stadt Leverkusen AöR (TBL) am 06.12.2022 in anliegender Form beschlossene Sat-
zung zur 17. Änderung der Gebührensatzung der TBL vom 13.12.2007 zur Satzung der 
TBL über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Ab-
wasseranlage (Entwässerungssatzung TBL) vom 21.12.2016 zur Kenntnis. 

gezeichnet: 
Richrath 
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I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren

Nein (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet)

 Ja – ergebniswirksam 

Produkt:       Sachkonto:   
Aufwendungen für die Maßnahme:  € 
Fördermittel beantragt:  Nein   Ja  % 
Name Förderprogramm: 
Ratsbeschluss vom    zur Vorlage Nr. 
Beantragte Förderhöhe:  € 

 Ja – investiv 

Finanzstelle/n:  Finanzposition/en: 
Auszahlungen für die Maßnahme:  € 
Fördermittel beantragt:  Nein   Ja  % 
Name Förderprogramm: 
Ratsbeschluss vom    zur Vorlage Nr. 
Beantragte Förderhöhe:  € 

Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt 
 Ansätze sind ausreichend 
 Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle 
 in Höhe von       € 

Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr: 
 Personal-/Sachaufwand:       € 
 Bilanzielle Abschreibungen:       € 

Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschrei-
bungen. 

 Aktuell nicht bezifferbar 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr: 
 Erträge (z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten):  € 

Produkt:       Sachkonto   

Einsparungen ab Haushaltsjahr: 
 Personal-/Sachaufwand:  € 

Produkt:       Sachkonto  

 ggf. Hinweis Dez. II/FB 20: 

II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:

Klimaschutz  
betroffen 

Nachhaltigkeit kurz- bis 
mittelfristige 

Nachhaltigkeit 

langfristige Nach-
haltigkeit 

 ja  nein  ja  nein  ja  nein  ja  nein 
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Begründung: 

Die Stadt Leverkusen hat den Technischen Betrieben der Stadt Leverkusen AöR (TBL) 
gemäß § 114a Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in Verbindung mit § 2 Abs. 8 der Satzung der Stadt Leverkusen über die An-
stalt des öffentlichen Rechts „Technische Betriebe der Stadt Leverkusen“ das Recht auf 
Erlass von eigenen Satzungen eingeräumt. 

Beim Erlass von Satzungen unterliegt der Verwaltungsrat der TBL jedoch gemäß § 114a 
Abs. 7 Satz 4 GO NRW dem Weisungsrecht des Rates der Stadt Leverkusen. Zur Aus-
übung dieses Weisungsrechtes wird dem Rat der Stadt Leverkusen der vom Verwal-
tungsrat der TBL am 06.12.2022 gefasste Beschluss mit anliegender Vorlage zur Kennt-
nis gegeben. 

Begründung der einfachen Dringlichkeit: 

Da der Verwaltungsrat der TBL erst am 06.12.2022 seine Beschlüsse gefasst hat, 
konnte die Vorlage nicht frühzeitiger erstellt werden. Um eine Kenntnisnahme des Rates 
im letzten Turnus dieses Jahres zu ermöglichen, wird die Vorlage noch zum 
Nachtragstermin eingebracht. 

Anlage/n:  

VR 758 Entwässerungsgebühren 2023 
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Begründung: 
 
Auf Grundlage der sich aus § 2 Abs. 8 der Satzung der Stadt Leverkusen über die Anstalt 
des öffentlichen Rechts „Technische Betriebe der Stadt Leverkusen“ (TBL) vom 
19.10.2006 ergebenden Satzungshoheit haben die TBL zum 01.01.2008 eine eigenstän-
dige Satzung zur Erhebung von Schmutz- und Niederschlagswassergebühren geschaffen. 
Die Satzung ist hinsichtlich der Gebührensätze anzupassen.  

 
Allgemeines: 
 
Zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben der Stadt Leverkusen gehört die Abwasserbeseiti-
gung. Die Abwasserableitung wird durch die Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen 
AöR erfüllt, während die Abwasserreinigung durch den Wupperverband erfolgt. Die TBL    
haben somit die Aufgabe, das bestehende Kanalnetz zu betreiben, zu erhalten und ent-
sprechend den gesetzlichen Anforderungen und den anerkannten Regeln der Technik zu 
verbessern und zu erweitern.  
 
Die wesentlichen Finanzierungsinstrumente sind die Kanalbenutzungsgebühren, die kos-
tendeckend zu kalkulieren sind. Das heißt, dass die Erträge hieraus alle Aufwendungen 
abdecken müssen, soweit sie nicht von anderer Seite getragen werden.  
 
Die TBL versuchen, die Kanalbenutzungsgebühren auf möglichst niedrigem Niveau stabil 
zu halten und gleichzeitig eine hochwertige, umweltgerechte Entsorgung sicherzustellen.  
 
Die größten Kostenblöcke in der Gebührenkalkulation sind die kalkulatorischen Kosten   
(ca. 17 %) und der Wupperverbandsbeitrag (ca. 28 %). Betrachtet man ausschließlich die 
Schmutzwassergebühr, so ist der Wupperverbandsanteil einschließlich der Abwasserab-
gabe von überragender Bedeutung. 

 

Ergebnis der Kosten- und Gebührenkalkulation: 
 
Auf Grund der zu erwartenden Entwicklung der Kosten und Bemessungsgrundlagen sowie 
des Ergebnisses 2021 (Hinweis auf Anlage 2 dieser Vorlage) schlägt die Verwaltung vor 
 
a) die Schmutzwassergebühren 

 
 auf 2,29 €/m² zu belassen.  
 
 
b) die Niederschlagswassergebühren 
 
 von bisher 1,20 €/m² 
 
 auf nunmehr 1,29 €/m² anzupassen.  
 
 (entspricht einer Erhöhung von rd. 7,5 %) 
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Erläuterung der Kosten- und Gebührenkalkulation im Einzelnen: 

 
Die Anlagen 1 (Betriebsabschluss 2021, neue Kostenprognose 2022 sowie Kostenschät-
zung für 2023), 2 (Ermittlung der ungewollten Gebührenüberschüsse und -fehlbeträge so-
wie deren Ausgleich) und 3 (Gebührenbedarfsberechnung) werden im Einzelnen wie folgt 
erläutert: 
 
1. Entwicklung der Gebührenbemessungsgrundlagen 
 
1.1 Entwicklung der Bemessungsgrundlagen Schmutzwasserbeseitigung (Abwasser-

menge = Frischwassermenge) 
 
Im Vergleich der Frischwasserverbräuche der letzten 10 Jahre ist mittlerweile eine 
klare Tendenz zu höheren Frischwasserverbräuchen zu erkennen. Nicht zuletzt we-
gen der aufgrund der Corona Pandemie und der Energiekrise hohen Nutzung von 
Heimarbeitsplätzen und einem damit verbundenen höheren Frischwasserverbrauch 
der privaten Haushalte wird vermutet, dass auch im kommenden Jahr der Verbrauch 
der privaten Haushalte weiter ansteigen wird. 

Für den Kreis der überwiegend gewerblichen Wupperverbandsmitglieder wird für das 
Jahr 2023 mit einem Verbrauch von rd. 56.200 m³ gerechnet. 

 
Entwicklung des für die Gebührenkalkulation maßgebenden Schmutzwasserver-
brauchs in m³ (gerundet): 

 
2013  8.154.000 
2014  8.034.000 
2015  8.201.000 
2016  8.158.000  
2017  8.316.000  
2018  8.330.000  
2019  8.262.000  
2020 8.374.000 
2021 8.512.000  
2022 8.492.000 (Prognose) 
2023 8.628.000 (Prognose) 

 
1.2 Entwicklung der Bemessungsgrundlagen Niederschlagswasserbeseitigung 
 

Nach aktueller Prognose für das Jahr 2022 wird die angeschlossene Fläche zum 
Ende des Jahres 2022 rd. 12.869.000 m² betragen. Diese Gesamtfläche beinhaltet 
3.920.000 m² Fläche, die dem öffentlichen Anteil (ca. 30 % - öffentliche Straße, 
Wege und Plätze) zuzuordnen ist. 

Aufgrund der weiterhin angespannten Personalsituation im Bereich der Abteilung 
Grundbesitzabgaben des Fachbereiches Finanzen der Stadtverwaltung und der da-
mit einhergehenden fehlenden Kapazitäten zur Ermittlung von gebührenrelevanten 
Flächen, wurde die prognostizierte Erhöhung der Fläche für das Jahr 2022 insgesamt 
nicht erreicht. Mittlerweile hat sich die Personalsituation verbessert, sodass für das 
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Jahr 2023 wieder von vermehrten Ermittlungen ausgegangen werden kann. Des Wei-
teren wird damit gerechnet, dass auch weitere öffentliche Flächen im Stadtgebiet zu 
einer Erhöhung der insgesamt an den öffentlichen Kanal angeschlossenen Flächen 
beitragen werden. 

 
    Entwicklung der für die Gebührenkalkulation maßgebenden angeschlossenen  

Flächen in m² (gerundet): 
 
 2013 12.416.000 
 2014 12.711.000 
 2015 12.641.000 
 2016 12.712.000 
 2017 12.746.000 
 2018 12.745.000  
 2019 12.777.000  
 2020 12.788.000 
 2021 12.866.000 
 2022 12.869.000 (Prognose) 
 2023 12.974.000 (Prognose)  
 
  
2. Kostenansätze 
 
2.1 Allgemeine Kostensteigerungen 
 

Soweit sich bei den Kostenarten keine besonderen Entwicklungen abzeichnen, wur-
den folgende Steigerungsraten prognostiziert: 

 
 Jahr Personalkosten Sachkosten 
 
 2022 2 % 7 % 
 
 2023 4 % 8 % 
 

Aufgrund der derzeitigen hohen Inflationsrate wird für das kommende Jahr mit       
einer deutlichen Anpassung der tariflichen Löhne und Gehälter für kommunal        
Beschäftigte i. H. v. 4 % gerechnet. 

Mit einer noch höheren Steigerung wird bei den Sachkosten gerechnet. Hiervon 
sind insbesondere die Treibstoff- und Energiekosten betroffen. Derzeit beträgt die   
Inflationsrate 10,4 % (November 2022, Quelle: www.destatis.de). Die durchschnittli-
che Inflationsrate der letzten 12 Monate (Oktober 2021 bis Oktober 2022) beträgt 
7,2 %, der Durchschnitt 2022 liegt bei 7,6 %. 

Eine Entspannung der vorherrschenden globalen Situation ist derzeit nicht abseh-
bar. Diese wird sehr wahrscheinlich dazu führen, dass auch im Jahr 2023 die Kos-
ten insbesondere im Energiesektor auf hohem Niveau verbleiben werden. 

Daher wird für das kommende Jahr mit einem durchschnittlichen Anstieg der Ener-
giekosten um ein einen weiteren Prozentpunkt, auf dann 8 %, gerechnet. 

 
 
 
 

http://www.destatis.de/
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2.2 Bezogene Leistungen (vormals Unternehmerleistungen und Material) 

Die Abarbeitung der aufgelaufenen Arbeitsrückstände bezüglich der Innensanierun-
gen durch Roboterverfahren durch verstärkten Einsatz von Fremdfirmen konnten, 
anders als noch in der Vorlage für das Jahr 2022 (VR 704) angenommen, weiter 
aufgeholt werden. Dadurch werden die Kosten für 2022 höher ausfallen, als vormals 
angenommen wurde. Aber auch hier wirken sich die allgemeinen Kostensteigerun-
gen stark aus. Daher ist anzunehmen, dass auch für das Jahr 2023 mit einer weite-
ren Kostensteigerung gerechnet werden kann. 

 

2.3 Abwasserabgabe Niederschlagswasser  

Für die Einleitung von verschmutztem Niederschlagswasser aus Trennsystemen ist 
die Abwasserabgabe direkt an das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz Nordrhein-Westfalen zu zahlen. Für die Einleitung von verschmutztem Nie-
derschlagswasser aus Mischsystemen ist die Abwasserabgabe dagegen über den 
Wupperverband zu entrichten. 

Gemäß § 9 Abs. 4 des Abwasserabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18.01.2005, das zuletzt durch den Artikel 2 der Verordnung vom 
22.08.2018 geändert worden ist, liegt der Abgabesatz je Schadeinheit bei 35,79 €. 

Sofern das jeweilige Netz in vollem Umfang den aktuell anerkannten Regeln der 
Technik entspricht und die Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranla-
gen eingehalten wird, kann eine Befreiung von der Abwasserabgabe gewährt wer-
den. Dies ist in der Vergangenheit für Teilnetze in Leverkusen erfolgt. Die Abwas-
serabgabenbefreiung für Niederschlagswasser aus Trennsystemen kann jedoch 
vorerst nicht mehr zu 100 Prozent erwartet werden. Das Ministerium für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz fordert in seinem Runderlass 
vom 26.05.2004 zum Thema „Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im 
Trennverfahren“ in vielen Fällen die Behandlung von Niederschlagswasser von Ver-
kehrsflächen. Diese Behandlungsanlagen bzw. die Abkopplung von unbelasteten 
Flächen sind nicht kurzfristig herstellbar. In der Gebührenkalkulation für 2023 wurde 
mit gleichbleibenden Kosten gerechnet. 

  
2.4 Verwaltungskostenanteil 

Der angefallene Aufwand im Bereich der Abteilung Grundbesitzabgaben der Stadt-
verwaltung Leverkusen bei den Entwässerungsgebühren wird den TBL in Rechnung 
gestellt. 

 

2.5  Verwaltungskostenanteil Tief- und Wasserbau 
 

Nicht aktivierungsfähige Aufwendungen für die technische Verwaltung des Kanalan-
lagevermögens.  
 

2.6 Abschreibung Kanäle  

Die Abschreibung erfolgt auf der Basis der Restbuchwerte der Wiederbeschaffungs-
werte. Die Nutzungsdauer der Kanäle wird im Regelfall mit 66 2/3 Jahren kalkuliert, so 
dass sich ein Abschreibungssatz von 1,5% ergibt. 
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Die Fortschreibung der Wiederbeschaffungszeitwerte richtet sich nach den Preisindi-
zes für Ortskanäle, die das Statistische Bundesamt in Wiesbaden jährlich neu fest-
setzt. Der Preisindex ist im Jahr 2022 gegenüber 2021 von 142,7 um 16 Punkte auf 
158,7 außerordentlich stark (Steigerung 2020 auf 2021 lediglich um 1,8 Punkte) ge-
stiegen. 

 
2.7 Verzinsung Kanäle 
 

Mit Datum vom 17.05.2022 hat das OVG Münster seine seit 28 Jahren geltende stän-
dige Rechtsprechung zur Ermittlung der kalkulatorischen Kosten für langlebige Anla-
gegüter zum Teil aufgegeben. Des Weiteren beanstandete das OVG hierzu auch 
eine fehlende detaillierte rechtliche Regelung. Dies hat die Landesregierung zum An-
lass genommen, einen Gesetzesentwurf zur Änderung des § 6 KAG NRW in den 
Landtag einzubringen. Mit der Änderung des Gesetzes sollen die bestehenden 
Rechtsunsicherheiten beseitigt werden.  
 
Die ursprünglich auf Basis des o. g. Urteils stützende Gebührenvorlage wurde auf 
Weisung des Fachbereiches Konzernsteuerung der Stadt Leverkusen von der TO 
der Sitzung des Verwaltungsrates am 15.11.2022 genommen. Ebenfalls auf Weisung 
wurde der höchstmögliche Zinssatz auf Basis des Gesetzesentwurfes (KAG NW) er-
mittelt. 
 
Der höchstmögliche Zinssatz beträgt für das Jahr 2023 3,25 %.  
 
Mit Beschluss vom 17.09.2019 hat der Verwaltungsrat der TBL beschlossen, bei der 
Berechnung des kalkulatorischen Zinssatzes im Zuge der Gebührenbedarfsberech-
nung für das Jahr 2020 auf den Aufschlag i. H. v. 0,5 % zu verzichten. Dem Be-
schluss folgend, wird auch für das Jahr 2023 auf den Zuschlag verzichtet. In der ab 
voraussichtlich 2023 gültigen Fassung des KAG, wird die Anwendung des Zuschla-
ges ebenfalls nach jetzigen Kenntnisstand für unzulässig erklärt werden. 
 
Das Gesetz soll zum 01.01.2023 in Kraft treten. 

   
2.8 Vergleich des kalkulatorischen Zinssatzes Leverkusen mit anderen Kommunen: 
 

Gem. dem Beschluss des Verwaltungsrates in der 64. Sitzung am 04.07.2017 wird 
der nachfolgende Vergleich der kalkulatorischen Zinssätze aufgelistet: 

 
  Kommune  Zinssatz 20221 
  Recklinghausen k. A. 
  Münster  5,70 % 
  Bonn   5,58 % 
  Bocholt   k. A. 
  Düsseldorf  5,42 % 
  Krefeld   k. A.  
  Hilden   5,42 % 
  Solingen  k. A. 
  Bochum  5,24 % 
  Leverkusen 5,24 % 
  Bergisch Gladbach 5,20 % 
  Oberhausen 5,10 % 

                                            
1 Quelle: Städteumfrage der Landeshauptstadt Düsseldorf 2022 
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  Ratingen  4,75 % 
  Duisburg  4,54 % 
  Dortmund  4,30 % 
  Köln   2,27 % 
 
 
2.9 Abzugskapital Kanäle  

 
In dieser Position sind die kalkulatorischen Zinsen gutgeschrieben, die auf das sog. 
Abzugskapital entfallen. Es handelt sich hierbei um Kanäle, die durch Beiträge und 
Zuschüsse Dritter mitfinanziert wurden. 

 
2.10  Kanalaktivierungen 

 
Im Laufe des Jahres 2022 wurden bzw. werden folgende Kanäle in Betrieb genom-
men bzw. aktivierungsfähig renoviert und werden daher in 2023 gebührenwirksam: 

- Ginsterweg, Haselweg RW – KN 
- Hans-Sachs-Straße SW/RW – KR 
- Finkelsteinstraße MW – KR 
- Erzbergerstraße MW – KR 
- Heinrich-Claes-Straße MW – KR 
- Pestalozzistraße/Kerschensteinerstraße MW – KR 
- Lohrstraße, Hitdorferstraße bis Concordiastraße MW – KR 
- Stromstraße MW – KR 
- Feldkampstraße, Kanalerneuerung SW/RW – KN 
- Burgstraße SW/RW – KN 
- Hufelandstraße MW – KR 
- Leineweberstraße RW/SW – KR 
- Leineweberstraße (Stichweg) SW/RW – KN 
- Ruhlachstraße MW – KN 
- Heinrich-von-Kleist-Platz MW - KR 
- Stromstraße MW – KR 
- An der Robertsburg, MW – KR 
- Lucasstraße MW – KR 
- Ruhlachstraße MW – KN 
und einige kleinere Maßnahmen unter 100.000,00 € 

 

Im Jahr 2023 werden voraussichtlich folgende Kanäle in Betrieb genommen bzw. ak-
tivierungsfähig renoviert werden: 

- Gustav-Freytag-Straße MW - KN 
- Busbahnhof Wiesdorf 2.BA, Anschluss MW – KN 
- Stephanusstraße MW – KR 
- Bendenweg MW – KR 
- Bahnhofstraße MW – KR 
- Dechant-Krey-Straße, Netzergänzung                   RW – KN 
- Sammler RÜB Daimlerstraße                         MW – KR 
- Stralsunder Straße             MW – KR 
- Luisenstraße Erweiterung            MW – KN 
- Erich-Ollenhauer-Straße SW – KR 
- Wilhelm-Leuschner-Straße RW - KR 
- Sauerbruchstraße RW – KR 
- Ulrich-von-Hassel-Straße Kanalergänzung RW – KN 
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- Lützenkirchener Straße (zw. Hummelsweg und Auf der Ohmer) MW – KN  
- Martin-Luther-Straße SW/RW – KN 
- Kieler Straße MW – KR 
- Friesenweg  MW – KN 
- Reuschenberger Straße (zw. Im Kreuzbroich u. Birkenbergstr.)  MW – KN  
- Wiembachsammler BA VI  MW – KN  
- und einige kleinere Maßnahmen unter 100.000,00 € 

 
 

2.11  An den Wupperverband zu zahlende Beträge (einschließlich Abwasserabgabe) 

 
2.11.1 Abwasserabgabe Schmutzwasser  

 
Die Abwasserabgabe wird vom Landesamt für Wasser und Abfall Nordrhein- 
Westfalen für die Einleitung von Schmutzwasser aus den Klärwerken des Wup-
perverbandes in die Gewässer erhoben und richtet sich neben der Menge insbe-
sondere nach der Schädlichkeit des Abwassers. 

Der Wupperverband legt die Abgabe nach den Veranlagungsregeln auf seine 
Mitglieder um. 

Für 2023 hat der Wupperverband den Beitragssatz je Einwohner, nach dem sich 
die an das Landesamt zu zahlende Abwasserabgabe für Leverkusen berechnet, 
um 0,07 € auf 3,08 € (vormals 3,15 €) pro Einwohner gesenkt. 

2.11.2 Wupperverbandsbeitrag (Verschmutzerbeitrag D)  
 

Der Wupperverband erhebt von den Gemeinden für die Beseitigung von Abwas-
ser, das dem Klärwerk zugeführt wird, den Verschmutzerbeitrag D. Der Beitrags-
satz erhöht sich im Jahr 2023 um 1,27 € auf 58,36 (vormals 57,09 €) je Einwoh-
ner. Aufgrund dieser Erhöhung und der steigenden Einwohnerzahl erhöht sich 
die Beitragssumme (s. a. Kapitel 3). 

 
2.12 Kanalfernauge und Fahrzeuge 
 

Die unter Ziffer 2.2 angesprochenen Untersuchungen des Kanalnetzes werden 
soweit möglich mittels des sog. "Kanalfernauges" (einer fernsteuerbaren, fahrba-
ren Videokamera) in Eigen- oder Fremdleistung durchgeführt. Wie bereits unter 
Ziffer 2.2 erläutert, wurde der Umfang der Untersuchungen ab dem Jahr 2020 für 
die Vor- und Nachbereitung der Kanalsanierungsarbeiten stark erhöht. Die Ver-
teilung der Kosten erfolgt durch genaue Zuordnung der Arbeiten auf die einzel-
nen Kanalarten nach Stundenkontierungen. Wie im aktuellen Jahr wurden mehr 
Niederschlags- und Mischwasserkanäle untersucht als Schmutzwasserkanäle. 

   
2.13  Betriebsleitung  
 
 Leistungen der Abteilung Kanalunterhaltung und Werkstätten und den dazugehö-

rigen betriebsspezifischen Kosten.  
 
2.14 Kosten Sonderbauwerke (Anlage 1, Blatt 6 und 7) 
 

In dieser Aufstellung sind, getrennt nach Fallgruppen, alle Kosten der Sonder-
bauwerke (kalkulatorische Verzinsung und Abschreibung sowie Betriebs- und 
Unterhaltungskosten) zusammengefasst. 
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Die Kosten werden seit der Vorlage für das Jahr 2022 nach Kostenarten detail-
liert in Anlage 1 Blatt 7 dargestellt. 

 
2.14.1 Sonderbauwerke Materialkosten 
 
2.14.2 Sonderbauwerke Personalkosten 
 
2.14.3  Sonderbauwerke Kalkulatorische Kosten 
 
2.14.4 Sonderbauwerke sonstiger betrieblicher Aufwand 
 
2.14.5 Sonderbauwerke Interne Leistungsverrechnungen 
 
2.14.6 Sonderbauwerke Umlagen 
  
2.15 Einbeziehung/Ausgliederung der Kostenanteile Sandfänge, Ein- und Auslaufgitter 

(Hinweis auf Anlage 1, Blatt 4, Ziffer 4) 
 
   Die Sandfänge, Ein- und Auslaufgitter sind Bestandteil der öffentlichen Abwas-

seranlage (zu ca. 60 %) und der Wasserläufe (zu ca. 40 %). Die Kosten wurden 
verursachergerecht zugeordnet. 

 
 
3. Berücksichtigung der Mitgliedschaft im Wupperverband  
  (Hinweis auf Anlage 3) 

 
Der Wupperverband erhebt für die finanziellen Aufwendungen, die ihm für die 
Beseitigung des den Klärwerken zugeleiteten Abwassers entstehen, den Ver-
schmutzerbeitrag D wie folgt: 

 
1. für die Schmutzwasserbeseitigung: 
 
a) von den Mitgliedern des Verbandes (sog. Direktmitglieder – industrielle Unter-
nehmen, die den in der Satzung des Wupperverbandes festgesetzten Mindest-
beitrag i. H. v. 5.000,00 € erreichen) unmittelbar 
 
b) von den Gemeinden für ihre Einwohner, juristischen Personen und Betriebe, 

die nicht Direktmitglieder sind. 
 

Bei den Ermittlungen der Gebührensätze ist daher von differenzierten ansatzfähi-
gen Kosten auszugehen. 
 
Die Gebührensätze errechnen sich wie folgt: 

 
a) Gebührensätze für die Mitglieder des Wupperverbandes 

 
ansatzfähige Kosten gesamt 
./. von der TBL zu zahlender (ansatzfähiger)  
 Verschmutzerbeitrag D 
= ansatzfähige Kosten für die Mitglieder des  
 Wupperverbandes 
: Summe der Bemessungsgrundlagen gesamt 
= Gebührensätze 
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b) Gebührensätze für die übrigen Gebührenpflichtigen 
 

  von der TBL zu zahlender (ansatzfähiger) Verschmutzerbeitrag D 
   : Summe Bemessungsgrundlagen (ohne Mitglieder Wupperverband) 

= Teilgebührensätze 
+ Gebührensatz für Mitglieder des Wupperverbandes 
= Gebührensätze  
 

2. für die Niederschlagswasserbeseitigung 
 
Die direkte Mitgliedschaft im Wupperverband, hat auf die Niederschlagswasserge-
bühren keinen Einfluss.  

 
4.  Entwicklung der Gebührensätze in den TBL 

 

                            Jahr             Schmutzwasser   Niederschlagswasser 
 

2013 2,31 € 1,19 € 
2014 2,31 € 1,14 € 
2015 2,40 € 1,14 € 
2016 2,43 € 1,10 € 
2017 2,43 € 1,08 € 
2018 2,43 € 1,08 € 
2019 2,37 € 1,14 € 
2020 2,35 € 1,12 € 
2021 2,35 € 1,15 € 
2022 2,29 € 1,20 € 
2023 2,29 € 1,29 € 

In der folgenden Abbildung sind die Abwassergebühren gem. der Publikation „Abwas-
sergebühren 2022 – Privathaushalte NRW“ vom Bund der Steuerzahler NRW e.V. für 

einen Musterhaushalt im Vergleich der Gemeinden in NRW dargestellt: 
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Bei diesem Ranking hat sich die Stadt Leverkusen im Vergleich zum Jahr 2021 um 
4 Plätze verbessern können. In 2023 würden für diesen Musterhaushalt 625,70 € an 
Abwassergebühren erhoben. 

 

 
Ergebnisse und Prognosen: 

 

a) Schmutzwasserbeseitigung 

 

2019 (Ergebnis): 
 

Überschuss = 212.961,56 € 

(s. Vorlage VR 662, Anlage 2, Blatt 1) 

 

Der Überschuss ist in voller Höhe gem. § 6 Absatz 2 KAG in die Gebührenkalkula-
tion 2023 einzusetzen (Hinweis auf Anlage 3, Blatt 2, Ziff. 1.1.). 

 

2020 (Ergebnis): 

 

Überschuss = 941.414,68 € (s. Vorlage Anlage 2, Blatt 1) 

 

Der Überschuss ist bis 2024 auszugleichen. Zur Vermeidung zukünftiger stärkerer 
Gebührenschwankungen, schlägt die Verwaltung vor, einen Teil des Überschusses 
bereits im Jahr 2023 einzusetzen. Durch den Einsatz i. H. v. 370.000,00 € verbleibt 
ein Überschuss i. H. v. 571.414,68 € der bei der Ermittlung des Gebührensatzes für 
das Jahr 2024 eingesetzt werden muss. 

 

2021 (Ergebnis): 

 

Überschuss: 717.036,27 € 

(s. Vorlage Anlage 2, Blatt 1) 

 

Für das Jahr 2021 wurde ein Überschuss in Höhe von 717.036,27 € ermittelt. Der 
Überschuss ist darin begründet, dass der Frischwasserverbrauch im Jahr 2021 hö-
her als erwartet gewesen ist. Lt. Auskunft des Wupperverbandes wird für das Jahr 
2021 keine Rückerstattung erfolgen. 

(s. Anlage 2, Blatt 1) 
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2022 (Prognose): 

 

Fehlbetrag: 312.232,77 € 

(s. Vorlage Anlage 2, Blatt 1) 

 

Für das Jahr 2022 zeichnet sich derzeit ein Fehlbetrag i. H. v. 312.232,77 € ab. Der 
voraussichtliche Fehlbetrag ist darin begründet, dass die Kosten insbesondere auf-
grund des Ukraine Krieges unerwartet überproportional gestiegen sind. 

 

b) Niederschlagswasserbeseitigung 
 

2019 (Ergebnis): 
 

Fehlbetrag = 649.893,53 € 

(s. Vorlage VR 662, Anlage 2, Blatt 1) 

 

Ein Teil des Fehlbetrages i. H. v. 125.000,00 € wurde bereits im Jahr 2021 (s. VR 
662) ausgeglichen. Im Jahr 2022 wurden weitere 50.000,00 € (s. VR 704) zum Aus-
gleich eingesetzt. Der verbleibende Fehlbetrag i. H. v. 474.893,53 € ist gem. § 6 Ab-
satz 2 KAG in die Gebührenkalkulation in 2023 einzusetzen (Hinweis auf Anlage 3, 
Blatt 2, Ziff. 1.1.). 

 

2020 (Ergebnis) 

 

Fehlbetrag = 1.204.475,74 

(s. Vorlage Anlage 2, Blatt 1) 

 

Der Fehlbetrag resultiert aus Abweichungen des Ergebnisses von der seinerzeitigen 
Kalkulation vornehmlich durch geringere Erlöse (ca. 100.000,00 €), höheren kalkula-
torischen Kosten des Kanalanlagevermögens (ca. 320.000,00 €), höheren Kosten 
bei den Sonderbauwerken (rd. 300.000,00 €) sowie höheren Kosten für die Kamera-
befahrungen und den eingesetzten Reinigungsfahrzeugen (ca.180.000,00 €). 

Der Fehlbetrag ist bis 2024 auszugleichen. Die Verwaltung schlägt vor, einen Teil in 
Höhe von 600.000,00 € bereits in der Gebührenkalkulation 2023 einzusetzen. Durch 
den Einsatz des Teilüberschusses kann voraussichtlich eine stärkere Steigerung 
des Gebührensatzes im Jahr 2024 vermieden werden. Es verbleibt ein Fehlbetrag i. 
H. v. 604.475,74 €, der spätestens im Jahr 2024 eingesetzt werden muss.  
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2021 (Ergebnis) 

 

Fehlbetrag: 481.466,12 € 

(s. Vorlage Anlage 2, Blatt 1) 

 

Der im Jahr 2021 ermittelte Fehlbetrag i. H. v. 481.466,12 € blieb unterhalb der 
prognostizierten Höhe (s. VR 704). Dies ist insbesondere darin begründet, dass die 
für die Berechnung des Fehlbetrages im Jahr 2021 prognostizierten ansatzfähigen 
Kosten zu den tatsächlich im Jahr 2022 festgestellten Kosten für das Jahr 2021 um 
rd. 450.000,00 € geringer ausgefallen sind. Des Weiteren wurden höhere Gebüh-
renerlöse festgestellt. Diese resultieren insbesondere aus außerordentlichen Einlei-
tungen von Grundwasser in Regenwasserkanäle (rd. 200.000,00 €). 

 

2022 (Prognose) 

 

Fehlbetrag: 812.962,02 € 

(s. Vorlage Anlage 2, Blatt 1) 

 

Für das Jahr 2022 zeichnet sich derzeit ein Fehlbetrag i. H. v. 812.962,02 € ab. Der 
voraussichtliche Fehlbetrag ist darin begründet, dass die Kosten insbesondere auf-
grund des Ukraine Krieges unerwartet überproportional gestiegen sind. 

 

Die Niederschlagswassergebühren werden nach heutiger Sachlage in den nächsten 
Jahren kontinuierlich zu erhöhen sein. 
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  Anlage 2
Blatt 1

2021 Ergebnis

1.  Schmutzwassergebühren

Kosten lt. Anlage 1, Blatt 5 19.733.723,01 €

Vortrag des restlichen Überschusses 2017 -421.158,93 €

 (Hinweis auf Vorlage VR 662, Anlage 3, Blatt 2, Ziffer II., 1.1)

Vortrag eines Teils des Überschusses aus 2018 -100.000,00 €
 (Hinweis auf Vorlage VR 662, Anlage 3, Blatt 2, Ziffer II., 1.1)

Kosten 2021 insgesamt 19.212.564,08 €

Erlöse 2021 insgesamt    19.929.600,36 €

Überschuss 2021 717.036,27 €

2.  Niederschlagswassergebühren

Kosten lt. Anlage 1, Blatt 5  15.405.778,37 €

Vortrag des restlichen Fehlbetrages aus 2018 56.932,48 €
 (Hinweis auf Vorlage VR 662, Anlage 3, Blatt 2, Ziffer III., 1.1)

Vortrag eines Teils des Fehlbetrages aus 2019 125.000,00 €
 (Hinweis auf Vorlage VR 662 Anlage 3, Blatt 2, Ziffer III., 1.1)

Kosten 2021 insgesamt 15.587.710,85 €

Erlöse 2021 insgesamt   15.106.244,73 €

Fehlbetrag 2021  -481.466,12 €

2022 Prognose

1.  Schmutzwassergebühren

Kosten lt. Anlage 1, Blatt 5 20.356.674,92 €

Vortrag des restlichen Überschusses 2018 -661.820,06 €
 (Hinweis auf Vorlage VR 704, Anlage 3, Blatt 2, Ziffer II., 1.1)

Kosten 2022 insgesamt 19.694.854,86 €

Erlöse 2022 insgesamt    19.382.622,09 €

Fehlbetrag 2022 -312.232,77 €

2.  Niederschlagswassergebühren

Kosten lt. Anlage 1, Blatt 5  16.205.113,78 €

Vortrag des restlichen Fehlbetrages aus 2019
 (Hinweis auf Vorlage VR 704, Anlage 3, Blatt 3, Ziffer III., 1.1) 50.000,00 €

Kosten 2022 insgesamt 16.255.113,78 €

Erlöse 2022 insgesamt   15.442.151,76 €

Fehlbetrag 2022  -812.962,02 €



Anlage 2

Blatt 2

Verwendung der Gebührenüberschüsse/Ausgleich der Gebührenfehlbeträge

Schmutzwassergebühr

Überschuss 2019 212.961,56 €
(Hinweis auf Vorlage 662, Anlage 2, Blatt 1)

Vortrag in Gebührenbedarfsberechnung 2023 -212.961,56 €

 (Hinweis auf Anlage 3, Blatt 2, Ziffer II., 1.1)

verbleibender Überschuss 2019 0,00 €

Überschuss 2020 (inkl. Rückzahlung Wupperverband 2020) 941.414,68 €
(Hinweis auf Vorlage 662, Anlage 2, Blatt 1)

Vortrag in Gebührenbedarfsberechnung 2023 -370.000,00 €

 (Hinweis auf Anlage 3, Blatt 2, Ziffer II., 1.1)

verbleibender Überschuss 2020 571.414,68 €

Überschuss 2021 717.036,27 €
(Hinweis auf Anlage 2, Blatt 1)

Vortrag in Gebührenbedarfsberechnung  2022 0,00 €

 (Hinweis auf Anlage 3, Blatt 2, Ziffer II., 1.1)

verbleibender Überschuss 2021 717.036,27 €

KAG ÜF-Ausgleich 2023 (Anlage).xlsx



Anlage 2

Blatt 3
Niederschlagswassergebühr

Fehlbetrag 2019 -649.893,53 €

(Hinweis auf Vorlage 662, Anlage 2, Blatt 1)

Vortrag in Gebührenbedarfsberechnung 2021 125.000,00 €
 (Hinweis auf Vorlage 662, Anlage 3, Blatt 3, Ziffer III., 1.1)

Vortrag in Gebührenbedarfsberechnung 2022 50.000,00 €

 (Hinweis auf Anlage 3, Blatt 3, Ziffer III., 1.1)

Vortrag in Gebührenbedarfsberechnung 2023

 (Hinweis auf Anlage 3, Blatt 2, Ziffer II., 1.1) 474.893,53 €

verbleibender Fehlbetrag 2019 0,00 €

Fehlbetrag 2020 -1.204.475,74 €

(Hinweis auf Vorlage 704, Anlage 2, Blatt 1)

Vortrag in Gebührenbedarfsberechnung 2023 600.000,00 €

 (Hinweis auf Anlage 3, Blatt 3, Ziffer III., 1.1)

verbleibender Fehlbetrag 2020 -604.475,74 €

Fehlbetrag 2021 -481.466,12 €
(Hinweis auf Anlage 2, Blatt 1)

Vortrag in Gebührenbedarfsberechnung  2023 0,00 €

 (Hinweis auf Anlage 3, Blatt 2, Ziffer III., 1.1)

verbleibender Fehlbetrag 2021 -481.466,12 €

KAG ÜF-Ausgleich 2023 (Anlage).xlsx



Anlage 3

Blatt 1  

Stadtentwässerung

Gebührenbedarfsberechnung  2023  

 I. Ermittlung  der  Bemessungsgrundlagen 2023

 A. Ermittlung der Schmutzwassermenge

( = Frischwasserverbrauch )

 1. Gebührenpflichtige Schmutzwasserbeseitigung

ohne    - Mitglieder des Wupperverbandes  (s. Ziffer 2)

 -  Kleineinleiter (voraussichtliche Menge 2023: 240 m³)

 -  Fäkalschlammentsorgung (voraussichtliche Menge 2023:  5.000 m³)

 

 1.1 Maßgebender Jahreswasserverbrauch für

die Gebührenveranlagung 2022  8.491.776  m³

 

 1.2 Prognose des Wasserverbrauchs für  

die Gebührenveranlagung 2023    

  Prognose:  Erhöhung des Frischwasserverbrauches um ca. 1% rd. 80.000  m³

Voraussichtlicher Verbrauch 2023 rd. 8.571.776  m³

  

 2. Gebührenpflichtige Mitglieder des

Wupperverbandes

 2.1 Maßgebender Jahresverbrauch für

die Gebührenveranlagung 2022 51.117  m³

 Prognose:  Erhöhung des Frischwasserverbrauch um ca. 10 % rd.  5.000  m³

 
Voraussichtlicher Verbrauch 2023 56.117  m³

  
     

 3. Bei der Gebührenveranveranlagung 

zugrunde zu legender Wasserverbrauch

(=  Abwassermenge    - Prognose -  )

 3.1 Wasserverbrauch lt. Ziffer  1.2 8.571.776  m³

 3.2 Wasserverbrauch lt. Ziffer  2.1 56.117  m³

 3.3 Gebührenpflichtiger Wasserverbrauch gesamt 8.627.893  m³

 B. Ermittlung der angeschl. Grundstücksflächen 2023

 1. Gebührenpflichtige

 1.1 Angeschlossene Grundstücksflächen 2022 rd. 8.955.235  m²

 1.2 Prognose der Zu- und Abgänge für das

Kalenderjahr 2023 per Saldo  100.000  m²

 1.3 Prognose
der angeschlossenen Grundstücksflächen 2023 9.055.235  m²

 2. städtische Straßen, Wege und Plätze

 2.1 Angeschlossene Grundstücksflächen im Kj 2022 3.913.219  m²

 2.2 Prognose der Zu- und Abgänge für das    

Kalenderjahr 2023 per Saldo 5.000 m²

 2.3 Prognose der angeschlossenen Grund- 
stücksflächen 2023 3.918.219  m²

 3. Prognose der angeschlossenen Grund-

stücksflächen 2023 gesamt

 3.1 Angeschlossene Grundstücksfläche lt.  Ziffer 1.3 9.055.235  m²

 3.2 Angeschlossene Grundstücksfläche lt.  Ziffer 2.3 3.918.219  m²

 3.3 Angeschlossene Grundstücksflächen gesamt 12.973.454  m²



Anlage 3

Blatt 2  

 II. Ermittlung Schmutzwassergebühren 2023

 1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten  

 1.1 Summe Kosten lt. Anlage 1, Blatt 5, Ziffer 9  20.260.590,67 €

Vortrag des restlichen Überschusses 2019 -212.961,56 €

(Hinweis auf Anlage 2)

Einsatz eines Teils des Überschusses 2020 -370.000,00 €

19.677.629,11 €

 1.2 davon Verschmutzerbeitrag D einschl Abwasserabgabe für
Schmutzwasser (Anlage 1, Blatt 3, KA 7130+7130 20) 10.320.752,64 €

(von der Stadt an den Wupperverband für alle Einwohner 

 - mit Ausnahme der Mitglieder des Wupperverbandes -

 zu zahlen )

 1.3 Restliche Kosten 9.356.876,47 €

(betr. alle Gebührenpflichtigen einschl.

 der Mitglieder des Wupperverbandes)

 2. Ermittlung der Gebührensätze

 2.1 Ermittlung des Gebührensatzes für die 

Mitglieder des Wupperverbandes

 2.1.1 Kosten lt. Anlage 3, Blatt 2, Ziffer II. 1.3 9.356.876,47 €

 2.1.2 voraussichtliche Schmutzwassermenge gesamt

lt. Anlage 3, Blatt 1, Ziffer 3.3 8.627.893  m³

 2.1.3 Gebührensatzanteil, der sich aus den Kosten ( 9.356.876,47 €

ohne den Wupperverbandsbeitrag ergibt : 8.627.893 m³  ) 1,08 €/m³

 2.1.4 Gebührensatz Schmutzwasser für die 
Mitglieder des Wupperverbandes 2022 (gerundet) 1,08 €/m³

 2.1.5 Gebührensatz bisher 1,08 €/m³

 2.1.6 Unterschied (in % = )  0,00 €/m³

123

 2.2 Ermittlung des Gebührensatzes für die 

übrigen Gebührenpflichtigen

 2.2.1 Kosten lt. Anlage 3, Blatt 2, Ziffer II.  1.2 10.320.752,64 €

 2.2.2 voraussichtliche Schmutzwassermenge 8.571.776 m³

lt. Anlage 3, Blatt 1, Ziffer 3.1

 2.2.3 Gebührensatz für alle Gebührenpflichtigen

( außer Mitglieder des Wupperverbandes )

a)  Kosten lt. Ziffer  2.2.1 : m³  lt. Ziffer 2.2.2 ( 10.320.752,64 €

    : 8.571.776 m³ )  = 1,21 €/m³

b)  Gebührensatz  lt. Ziffer  2.1.3  + 1,08 €/m³

Gebührensatz 2023 2,29 €/m³
 

 2.2.4 Gebührensatz 2023 2,29 €/m³

 2.2.5 Gebührensatz bisher 2,29 €/m³

 2.2.6 Unterschied 0,00 €/m³

 2.2.7 in Prozent 0,0%

0,0%



Anlage 3

Blatt 3  

 III. Ermittlung der Niederschlagswassergebühren

 1. Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

 1.1 Kostensumme  lt. Anlage 1, Blatt 5, Ziffer 9 15.776.577,86 €

 

Vortrag des restlichen Fehlbetrages aus 2019  474.893,53 €

(Hinweis auf Anlage 2, Blatt 3)

Vortrag eines Teils des Fehlbetrages aus 2020

(Hinweis auf Anlage 2) 600.000,00 €

 1.2 Summe 16.851.471,38 €

 2. Ermittlung der Gebührensätze

 2.1 Kosten  lt. Anlage 3, Blatt 3,  Ziffer 1.2 16.851.471,38 €

 2.2 Prognose der angeschlossenen Grundstücksfläche 12.973.454  m²

gesamt  lt. Anlage 3, Blatt 1, Ziffer 3.3

 2.3 Gebührensatz 2023  ( 16.851.471,38 € 1,29 €/m²

   : 12.973.454 m² )

Gebührensatz 2023 1,29 €/m²

 2.4 Gebührensatz bisher 1,20 €/m²

 2.5 Unterschied 0,09 €/m²

 2.6 in Prozent 7,5%



Anlage 4 
Blatt 1 

 
 
Satzung vom                                   zur 17. Änderung der Gebührensatzung der 
Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen, Anstalt des öffentlichen Rechts 
(TBL) vom 13.12.2007 zur Satzung der TBL über die Entwässerung der 
Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage 
(Entwässerungssatzung TBL) vom 21.12.2016. 

 
 
 
Aufgrund der §§ 7 und 114 a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 
666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 01.12.2021 
(GV. NRW. S. 1346), der §§ 52, 54 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25.06.1995 (GV. NRW. S. 926/SGV. NRW. 77), neu gefasst durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
04.05.2021 (GV. NRW. S. 560, ber. S. 718) und der §§ 4, 6, 7 und 14 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 
21.10.1969 (GV. NW. S. 712/ SGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 13.12.2011 (GV. NRW. S. 687) in Verbindung mit §§ 2 und 6 der 
Satzung der Stadt Leverkusen über die Anstalt des öffentlichen Rechts „Technische 
Betriebe der Stadt Leverkusen“ vom 19.10.2006 in der derzeit geltenden Fassung hat 
der Verwaltungsrat der Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen AöR (TBL) in 
seiner Sitzung am                         folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 
 
I. Änderungen: 
 
 
 § 5 der o. g. Gebührensatzung wird wie folgt geändert: 
 
 In Abs. 2     wird die Zahl „1,20“ durch „1,29“ ersetzt. 
 
  
 
 
II. Inkrafttreten: 
 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15722&vd_back=N559&sg=0&menu=1
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